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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Zauberschule Jedinat 
 
1. Geltungsbereich 
1.1. Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Teilnehmer (nachfolgend TN 

genannt) der Zauberausbildung von der Firma „Die Zauberschule Jedinat“. 
1.2. Der Vertrag besteht aus der Anmeldung zu der jeweiligen Zauberausbildung und 

diesen AGB. Sämtliche zuvor getroffene Abreden sind hiermit unwirksam. 
 
2. Vertragsschluss 
2.1. Der Vertrag kommt erst zustande, wenn der TN die Anmeldung ausgefüllt und 

unterschrieben an ZAUBERSCHULE JEDINAT zurückgeschickt hat. ZAUBERSCHULE 
JEDINAT ist berechtigt, jede Anmeldung ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.  

 
3. Leistungsumfang 
3.1. Die von ZAUBERSCHULE JEDINAT zu erbringenden Leistungen sind an eine 

Mindestteilnehmerzahl gebunden. Wenn diese nicht erreicht wird, kann 
ZAUBERSCHULE JEDINAT die Zauberausbildung absagen oder verschieben. Bei einer 
Verschiebung hat die Anmeldung des TN automatisch für den neuen Termin 
Gültigkeit. Sagt der neue Termin dem TN nicht zu, kann dieser die Teilnahme an 
dieser Zauberausbildung ohne Kosten stornieren. In diesem Fall wird die 
Anmeldegebühr innerhalb von 7 Tagen zurückerstattet. 

3.2. ZAUBERSCHULE JEDINAT stellt klar, dass es sich bei ihrer Leistung um einen 
Dienstvertrag im Sinne des BGB § 611 handelt. Für einen Erfolg der 
Zauberausbildung beim TN übernimmt ZAUBERSCHULE JEDINAT keine Gewähr. 

3.3. Bei Krankheit eines Trainers kann ZAUBERSCHULE JEDINAT die Zauberausbildung 
ganz oder teilweise verschieben.  

 
4. Geheimhaltung von Geschäftsgeheimnissen 
4.1. Der TN verpflichtet sich, wenn im Training über Geschäftsgeheimnisse und 

Geschäftsvorfälle von anderen Teilnehmern gesprochen wird, Stillschweigen zu 
bewahren.  
 

5. Vergütung 
5.1. Der Ausbildungspreis geht aus der umseitigen Anmeldung hervor. 
5.2. Die Anmelde- und die Ausbildungsgebühr werden innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsstellung durch ZAUBERSCHULE JEDINAT fällig.  
5.3. Bei einer Ratenzahlung wird die Anmeldegebühr innerhalb von 14 Tagen nach 

Rechnungsstellung fällig und die anderen Beträge nach Vereinbarung. Das Training 
muss bis zu 7 Tage vor dem Ausbildungstermin vollständig bezahlt sein.  

5.4. Wenn eine Rate verspätet oder nicht bezahlt wird, wird sofort der Restbetrag fällig. 
Wird dieser auch nicht bezahlt, entspricht dies einer Stornierung des Trainings und 
die Stornierungsgebühren werden fällig. 

5.5. Der TN wird zum Training nur zugelassen, wenn das Training vollständig bezahlt ist. 
5.6. Das Training ist steuerlich absetzbar. 
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6. Stornierungsgebühren 
6.1. Eine Stornierung ist nur wirksam, wenn sie schriftlich 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn 

vorliegt. Eine Kündigung der bereits laufenden Ausbildung ist ohne Angabe von Gründen für 
beide Seiten 1 Woche nach der 1. Veranstaltung möglich. Bereits gezahlte Gebühren werden, 
bis auf 650,- € zurück erstattet. 

 
7. Haftung 
7.1. Für Schäden haftet ZAUBERSCHULE JEDINAT nur, wenn diese vorsätzlich oder grob 

fahrlässig durch sie oder ihre gesetzlichen Vertreter herbeigeführt wurden.  
7.2. Im Übrigen haftet ZAUBERSCHULE JEDINAT nicht für leicht fahrlässige Verletzungen 

der Vertragspflichten aus dem Schuldverhältnis. 
7.3. Gerichtsstand ist Köln. 
 
8. Datenschutz 
8.1. ZAUBERSCHULE JEDINAT nutzt jeglichen Stand der Technik und ihnen bekannte 

Maßnahmen, um die bei ZAUBERSCHULE JEDINAT gespeicherten Daten zu schützen.  
8.2. Die Adressdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und nur zur eigenen Werbung 

verwendet.  
8.3. Wenn der TN dies nicht möchte, kann er das ZAUBERSCHULE JEDINAT schriftlich 

melden und wird aus der Datenbank genommen.  
 
9. Sonstige Bestimmungen 
9.1. Es gilt das Schriftlichkeitsgebot. Daher haben sämtliche den Vertrag und seine 

Erfüllung betreffenden Erklärungen schriftlich zu erfolgen; mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht, es sei denn, sie wurden von beiden Parteien schriftlich bestätigt. 

9.2. Ausnahmen vom Schriftformerfordernis sind nur durch schriftliche Vereinbarungen 
zulässig. 

9.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein, so bleibt der 
Vertrag im Übrigen von dieser Teilunwirksamkeit unberührt. 

9.4. Die unwirksame Bestimmung wird ersetzt durch die ihr wirtschaftlich am nächsten 
kommende Regelung. 

9.5. Darüber hinaus bestehen Ansprüche auf Schadenersatz nur für solche Schäden, die 
durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung der Pflichten verursacht wurden. 

 
 
 
Ich habe die AGB der Zauberschule Jedinat zur Kenntnis genommen und Akzeptiere diese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort / Datum    Name in Druckbuchstaben   Unterschrift 


